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uti? ßeute, Bßnett bie ilRilteilimcs gu macßen, baß wit
uns nun ebenfaß? enijcßloffen ßaben, ben Vertan? ge=

inelnftßafllicß gu organiftexen unb baß mit; gur ©urcip
Tufjruiift btefe§ fIroecïeS etn3eritî:ali>et:!auf§f>ureau
'it3 ö ï i cß (Veterßof, Vßßnßofflraße 30) exricßtet ßaben.
Sie Sätigleit biefer 3®*^it;aïfteïle, beten Settling unietem
mtiqiäßrigen Vräfibente«, |}ert« fRaiionalrai ®r. Dbinga
übertragen ifi, beginnt mit bem 1. Bult 1916 unb et«
Vuc^ers mit oon biefem Saas an alle Infragen, Veftek
iunaen unb lufträge in ©aeßooone«, |joßigemetit, Klebe»
Waffen unb ^itglatton auSfcßtteßlfsß an bis Ibreffc: Ver»
banb ©cßmelg. ©acBpappenfabrilanten in Büwcß (Vetet^
fiof) gu rieten. @8 mirb unfet Skfkebe« fein, mte e?

"orßet oon aßen unfeten Verbanb?ßrme« qefcßab, ber
^unbfcßaft nut burcßau? gute unb tabeßöfe Qualität?»
Ware gu liefern untet Verecßmmg mäßiaet V«ife; benn

liegt Hießt in unfern Ibftcßß bie greife Bößet angit*
Rßen, als eS bie fcßroierigen rokifcbaftHcßen Verßälhtiffe
Ebingen unb al? fie jebe unferet pitmen beim Singe!»
"«tauf feflfeßen müßte. 3Rii biefer Verfouf?fieße oer=
Huben mit eine luSlunftSfteße unb VerahutgSfieße für
ßacße Vebatßunqen unb für Ifpfialtifoliexiniaen in bet
Süeimina, bamit einem großen Seite bet Kunbfcßaft einen
Wefentlkßen ©ienfi gu leifien. Von biefer ©teile au?
wirb übet bie altbemäßrten ©pffeme wie über aße neu
«fteijenben unb in |>anbel tommenben Srßnbumgen auf
Hefen ©ebteien aße exroünfcßte Itrêïunft erteilt."

©et fjßtnetgetifcße ©«(plermdife'CßrticMiL 3«
ber faftïltc^ert ©enexaloerfammlunq bs? fcßmeigexifcße«
©recB?let»neiftex=Verbanbe? in Vabe« mürben SraH
tauben unb ^Referate angehört über ba? ©ewerbegefeß.
8oßpolttil, ,ß>olge;epori ufm., außerbem ein Vortrag be?
fierrn Bofepß ©utter, Vücßererperten in ßüridb über
tÖiteßbaltung unb KalMation im ©ewexbe. ©le ©i?»
tuffion mürbe au?gtebig benüßt.

©er ©(ßtödgetifsße tBerßsmö ffir 3efdöc«= ««& «ie»

WertêWMtmidjt max ttt 3 u g oerfammelt unter bem

Vorftß oon ®r. ^tauenfeiber, gmeifer ©keftor ber
©eroetbefcßule 3ûxicC>. 3« ber ©ifeunq com ©ainStag
lourben bie ftatutarifcben ©efdjäfte exlebigt, in berfemaen
»om ©onntag gmei ^Referate über bie fiaal?bürqetOcße

llnterroeifuna an ben oom Vtnibe fuboentioo iexirn qe»

wexblicßen ©cßulen entgegengenommen, ein beutfcße? oon
Sr. 1. ßitge! in Büwcß, ein frangöfifcße? «on ©ireïtor
poirier in ßRonireitr- ©arauf ßielt ©keltor Salome
in SBlntertßux ein ßMerat über ©taatëîunbe an ben
tecßnifcßen ©eßulen. ©en (Referaten folgte eine au§=

giebige ©téîuffion unb bie Innaßme oon oier Sbefen,
in benen ba§ Dbligatorium be£ fiaatSbürgerli^en Unter»
ticßteS an ben oom Sunbe fuboentionierten aemerbticfien
©cßulen als im Butoeffe ber ©tßüler unb ifjreS eiaenen
îïortîommenS mie in bemjentgen ber 3Ißgemeinbeit be=

grüßt unb beffen ©itrcbfüßrunq näber pragifsert wirb,
©cßließlidi fjteit Beicßenleßrct Siebte in Bug anftanb au.§=

gefießter Bei«ßnungen ber ©emerbefâmïe Bug ein SJeferat
über ben BHtfjenunterritßt an Heineren unb mittleren
©emerbefcßulen.

@^roi»imc»öe ltt3fteß»nß awf bem SBiermatt»
Rätieefee. ©le ©ruppe Sugern ber ßieuen .^eloetifcßen
©efeßfdfjaft regte oor einiger Beit bie Stbßaltung einer
»fe^mimmenben SluSfteßung" auf bem SSiermalbfiätterfee
an, bie foltßc Srgeugniffe beS 91u§lanbe§ umfaffen faß,
bie mit ©rfolg burcl) bie ©emerbetretbenben in ber Ben=
tralfcfnoetg ßergefießt merbeu fönnen. ßlacß iöefpte^ungen
unb ißerfanimlungen mit SSertretern oon SSeprbem unb
S3erufäoetß5nben jß nunmehr bie Slbßaltung ber luS=

fießung für ben tommenben September befc|(offen morben.

Bür bie Vorarbeiten ift ein erweiterte? Komitee begetdjnet,
beut «, a. Vertreter ber ^Regierungen oon Sugern, IM,
©cßmpg unb Untermalben, ber ©tabt Sugern unb ber
bebeuienbern Uferorte, fomie gaßkei^er mktfAaftlicßer
unb oerleßrSpolitif^er Verbänbe angehören. @§ iß in
luSfießt genommen, bie §lu?ßeßung auf bent ©ampfer
„Btalia" ober bem ©alonbampfer „@tabt Sugern" ber
©ampffdpffgefeßf'cßöfi uuiergubringen. B«natßtt foil fte
einige Sage in Sugern oerroetlen unb bann bie beben»

tenbern Uferfiationen abjütßen, an benen ie nacß bem

Vefmße ein längerer ober fürgerer Slufentßalt oorgefeßen
rokb. luf ben ©onntag foß ba§ ©tßiß jemeilen natß
Sugern gurücfgebradjt merben. 3Ran erßofft oon ber
Vermir!M)img ber origineßen unb geitgemäßen Bbee
niißt Mn&etratßffijbe Vorteile für ba§ einßeimifcße ©emerbe
unb recßnet im übrigen auf einen fiarten Vefucß.

©pli?toar®Mfl«§flellM»g«s? ira îîantok iRêœewônra.
Um ber Seoöll'eruna be§ Kanton? ßleuenburg bie Sr=
gebniffe be? im 1915 burcß ben Sßerlbunb in
Bürif^ »eranfialteten SBettberoerb? in neuen ©piel»
waren fömeigeriftßer Sigenart oor Slugen gu
füßren, ßat bie ïanfonale .^anbel?», Bnbuftrle» unb @e=

merbefammer bie Veranfialtung einer lu? ft eil un g in
Sa Sßau^be^onb? für bie B«it oom 8. bi? 31. Sfitli
unb eine folcße in Neuenbürg für bie Bett oom 5. bi?
28, luguft 1916 in 31u?ßtßt genommen.

©er ©euetalfekeiär ber ©anbetelammer oon ßieuen«

bürg, ber ftcß in befonber? tätiger SBeife ber Sinfübruttg
ber ©pielmareninbufirie im Kanton tReuenburg gemibmet
batte, ïûîîïi mit ©enuatuung feftfießen, baß meßrere
ßleuenburger firmen biefen ^abrifation?gmelg aufge
nomme« ßaben unb ©piele auf ben ÜRarft bringen, bereu
ffinftlerifcße Sigenari unb SBoßlqefäßigleit ißren 16faß
ficßerßeßen. ©ie Slitlabung gur SRitroirlung an ber
luSfießung menbet fiiß gugleidb an aße ©emerbetretbenben,
an .fünft(er unb Secßniler, bie bereit finb, ftcß mit ber
ßerfießung netter ßRufier unb ßRobefie, befonber? aucß

für mecßantfsße Spiele, gu befaffen. ©ie ©cßnlfugenb
be? Kanton? mkb oeranlaßt merben, burcß ©timmgettel,
bie in ben ©cßulen oerteilt merben, ißre äReinung über
bie au§geßeßten Srgeugntffe lunbgugeben, unb ba? Sr=
gebni? biefer Ibftimmuna mirb fidßerlicß bagu beitragen,
ba? bereit? feßr große Qntereffe, ba? oon (lltern unb
Kinbern biefer @pielroaren»ln§ßeßung entgegengebracßt
wirb, noeß beträcßtltcß gu erßößen.

Uertinbarniid filier aie HfbeîfsD^fîiômtge« äer

Piamnkger
für bie geit oom U 3uli 19](6 bis 50.3itni ^9fT.

I. lrbeit?geit. ©ie täglicße lrbeit?gelt beträgt
für Irbeiten, bie im Kanton VafeUStabt au?ge»
füßrt merben, 91/2 ©tunbe«; bei au?märt igen Irbeiien
bleibt bie lrbeit?geit ber freien Vereinbarung gmifeßen
Irbeitgeber uttb Irbeiter oorbeßalten, barf aber 10
©tunben ntdjt überflßretten.

Sine fvrüßfiüdtlpaufe finbet utcßt ftatt.
31n Siorabenben oon ©onn» unb Feiertagen ift ber

lrbeii?ftßluß eine ©tunbe früßer al? geroßßnlicß artgu»
feßett.

@? merben nur bie roirtticß geleiteten lrbeit?ßun»
ben begaßlt.

IT. lrßeit?loßn. ©er ©tunbenloßn Beträgt für
au?gelernte, iücßtiqe Irbeiter minbeften? 1.—•

Für bie IHorbarbeit mirb ber ©tunbenloßn garati»
tiert; bie Verecßnung ber IHorblößnung erfolgt auf
folgenber ©runblage : a) für SBanbbelägp/SurcßfcßnlttS'
arbeit, oßne Vemerfen unb Verpußabfcßlagen, per nr

ZMstr. schw-iz. Hnndw.

uns heute,. Ihnen die Mitteilung zu machen, daß wir
uns nun ebenfalls entschlossen haben, den Verkauf ge-
weinschafllich zu organisieren und daß Wir zur Durch
mhrung dieses Zweckes ein Zentr alvs r k a u f s b u reau
in Zürich lPeterhof. Bahnhaffiraße 30) errichtet haben.
Die Tätigkeit dieser Zentralstelle, deren Leitung unserem
langjährigen Präsidenten. Herrn Nationalrat Dr. Odinga
übertragen ist, beginnt mit dem 1. Juli 1916 und er-
mchen wir von diesem Tags an alle Anfragen, Befiel-
iunaen und Aufträge in Dachvavven, HolWment, Klebe-
Massen und Filzkarton ausschließlich an die Adresse: Ver-
band Schweiz. Dachpavpenfabrikanten in Zürich (Peter-
bof) zu richten. Es wird unser Bestreben sein, wie es
vorher von allen unseren Verbandsfirmen qelchab. der
Kundschaft nur durchaus gute und tadellose Qualitäts-
Ware zu liefern unter Berechnung mäßiger Preise; denn
^ liegt nicht in unserer Absicht, die Preise höher anzn-
lchen. als es die schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse
bedingen und als sie jede unserer Firmen beim Einzel-
verkauf festsehen müßte. Mit dieser Verkaufsstelle ver-
binden mir eine Auskunftsstelle und Beratungsstelle für
iloche Bedachungen und für Mphaltisolierungen in der
Meinuna, damit einem großen Teile der Kundschaft einen
wesentlichen Dienst zu leisten. Von dieser Stelle aus
wird über die altbewährten Systeme wie über alle neu
ersiehenden und in Handel kommenden Erfindungen auf
diesen Gebieten alle erwünschte Auskunft erteilt."

Der kchweiMische DrêchslerMZistêN-Veàà In
der jährlichen Generalversammlung des schweizerischen

Drechslermeistsr-Verbandes in Baden wurden Trak-
tanden und Referate angehört über das Gewerbsgesetz.
Zollpolitik, Holzexport usw.. außerdem ein Vortrag des
Herrn Joseph Gutter. Bücherexpertm in Zürich über
Buchhaltung und Kalkulation im Gewerbe. Die Ms-
îussion wurde ausgiebig benützt.

Der Schweizerische Vêàimd Mr Aeichm- lmd Gs-
weàîMierricht war in Zug versammelt unter dem

Borsitz von Dr. Frauenfelder, zweiter Direktor der
Gewerbeschule Zürich. In der Sitzung vom Samstag
wurden die statutarischen Geschäfte erledigt, w derjenigen
"am Sonntag zwei Referate über die staatsbürgerliche
Unterweisung an den vom Bunde subventionierten ge-
»verblichen Schulen entgegengenommen, à deutsches von
Dr. A. Hirz-l in Zürich, à französisches von Direktor
Poirier in Montreur Darauf hielt Direktor Calams
in Winterthur ein Referat über Staatskunde an den
technischen Schulen. Den Referaten folgte eins aus-
giebige Diskussion und die Annahme von vier Thesen,
i>l denen das Obligatorium des staatsbürgerlichen Unter-
richtes an den vom Bunde subventionierten gewerblichen
Schulen als im Interesse der Schüler und ihres eiaenen
Fortkommens wie in demjenigen der Allgemeinheit be-

arüßt und dessen Durchführung näher präzisiert wird.
Schließlich hielt Zeichenlehrer Bebie in Zug anhand aus-
gestellter Zeichnungen der Gewerbeschule Zug ein Referat
über den Zeichenunterricht an kleineren und mittleren
Gewerbeschulen.

MtttêîNMWtt».
SchWimmsà ANsstàW kîîf îssm VàwiM-

stättersee. Die Gruppe Luzern der Neuen Helvetischen
Gesellschaft regte vor einiger Zeit die Abhaltung einer
„schwimmenden Ausstellung" auf dem Vierwaldstättersee
an, die solche Erzeugnisse des Auslandes umfassen soll,
die mit Erfolg durch die Gewerbetreibenden in der Zen-
tralschweiz hergestellt werden können. Nach Besprechungen
und Versammlungen mit Vertretern von Behörden und
Berufsverbänden ist nunmehr die Abhaltung der Aus-

-Zettmzg („Meisterblatt")

ftellung für den kommenden September beschlossen worden.

Für die Vorarbeiten ist ein erweitertes Komitee bezeichnet,

dem u. a. Vertreter der Regierungen von Luzern, Uri,
Schwyz und Unterwalden, der Stadt Luzern und der
bedeutendem Uferorte, sowie zahlreicher wirtschaftlicher
und verkehrspolitischer Verbände angehören. Es ist in
Aussicht genommen, die Ausstellung auf dem Dampfer
„Italia" oder dem Salondampfer „Stadt Luzern" der
DampffchiffgeseMchast unterzubringen. Zunächst soll sie

einige Tage in Luzern verweilen und dann die beden-
tendsrn Uferstationen absuchen, an denen je nach dem

Besuche ein längerer oder kürzerer Aufenthalt vorgesehen
wird. Aus den Sonntag soll das Schiff jewsilen nach
Luzern zurückgebracht werden. Man erhofft von der
Verwirklichung der originellen und zeitgemäßen Idee
nicht unbeträchtliche Vorteils für das einheimische Gewerbe
und rechnet im übrigen aus einen starken Besuch.

SBàaxê««sstâugeN im K«mtM NêMtàrg.
Uns der Bevölkerung des Kanions Neuenburg die Er-
gebniffe dös im Jahre 1913 durch den Werkbund in
Zürich veranstalteten Wettbewerbs in neuen Spiel-
waren schweizerischer Eigenart vor Augen zu
führen, hat die kantonale Handels-, Industrie- und Ge-
werbekammer die Veranstaltung einer Ausstellung in
La Chaux-de-Fonds für die Zeit vom 8. bis 31. Juli
und eine solche in Neu en bürg für die Zeit vom 3. bis
28. August 1916 in Aussicht genommen.

Der Generalsekretär der Handelskammer von Neuen-
bürg, der sich in besonders tätiger Weise der Einführung
der Spielwareninduftrie im Kanton Neuenburg gewidmet
batte, kann mit Genugtuung feststellen, daß mehrere
Neuenburger Firmen diesen Fabrikationszweig aufge-
nommen haben und Spiele auf den Markt bringen, deren
künstlerische Eigenart und Wohlgefälligkeit ihren Absatz
sicherstellen. Die Einladung zur Mitwirkung an der
Ausstellung wendet sich zugleich an alle Gewerbetreibenden,
an Künstler und Techniker, die bereit sind, sich mit der
Herstellung neuer Muster und Modelle, besonders auch

für mechanische Spiele, zu befassen. Die Schuljugend
des Kantons wird veranlaßt werden, durck Stimmzettel,
die in dsn Schulen verteilt werden, ihre Meinung über
die ausgestellten Erzeugnisse kundzugeben, und das Er-
gebnis dieser Abstimmuna wird sicherlich dazu beitragen,
das bereits sehr große Interesse, das von Eltern und
Kindern dieser Spielwaren-Ausstellung entgegengebracht
wird, noch beträchtlich zu erhöhen.

MMbZrmg MU Als MHMàMgWgêN Zer

PMîêM
für die Zeit vom ,s. Juli M6 bis 30. Juni M7.

I. Arbeitszeit. Die tägliche Arbeitszeit beträgt
für Arbeiten, die im Kanton Basel-Stadt ausge-
führt werden, iN/ü Stunden; bei auswärtigen Arbeiten
bleibt die Arbeitszeit der freien Vereinbarung zwischen
Arbeitgeber und Arbeiter vorbehalten, darf aber 10
Stunden nicht überschreiten.

Eine Frühstückspause findet nicht statt.
An Vorabenden von Sonn- und Feiertagen ist der

Arbeitsschluß eine Stunde früher als gewöhnlich anzu-
setzen.

Es werden nur die wirklich geleisteten Arbeitsstun-
den bezahlt.

II. Arbeitslohn. Der Gtundenlohn beträgt für
ausgelernte, tüchtige Arbeiter mindestens Fr. 1.—.

Für die Akkordarbeit wird der Gtundenlohn garan-
ttert; die Berechnung der Akkordlöhnung erfolgt auf
folgender Grundlage: u) für Wandbeläge/Durchschnilts-
arbeit, ohne Bewerfen und Verputzabschlagen, per m"
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gr. 3.50; oorbebalten bleiben größere gïaite, foroie fom
plijierte Sirbeiten ; fur etflere îann ber Sifforbfat;, bië
auf gr. 3.— ermäfjigt; fuie ieijtere foil « übet gr. 3.50
erhöbt werben.

bj für Sobenbelage, SurchtehnittSarbeit, per m-
Sier= unb ©echSecfe bis 15 cm gr, 1.50

„ über 15—20 cm „ 1.40

„ größere ®imenfionen „ 1.20
Sei gröjjerer, gang glatter Sirbeit fönnen bie obigen

Sinfäfce um ^ö^fteitS 20 ©IS. per erniebrigt, bei
fompiijierten Sirbetten foüest bie Infame enifprechenb
erhöbt werben.

gür achtecfige platten ifi ein .8ufcf)lag eon je 10 @ts.

per ju beregnen.
8u überftimben, Stacht» unb ©onntagSarbeit fantt

ber Arbeiter nicht oerpfiiehiet werben; bie 3iüaqe für
Überftunben beträgt 25 %, für Stacht» «nb ©ontitagS
arbeit 50%. SUS Stacljtarbeit gilt bie Srbeit in ber
8eit oon 9 Uhr abenbS bis 5 Uhr morgens.

Sei Arbeiten außerhalb beS îjlefiaen KantonS, bei
bene» ber Arbeiter baS SUèittageffen nicht an feinem ge>

wörtlichen Koftorte einnehmen fann, wirb eine SageS»
plage »Ott gr. 1.—, forole ber @rfab ber gabritiuS»
lagen geieifiet. 3Jiu^ ber Arbeiter auSwartS übernachten,
fo beträgt bie SEageSjulage, ©onn» unb geiertage auS»

genommen, gr. 2.50. Slufjerbem finb bie Soften für
einmalige |jln» unb IHäc£fal>rt ju oergüien. In Drten,
tuo ber BebenSuntsrbalt befonbetS teuer ift, ifi Me tag-
iid)e 8ufage enifprechenb xu erhöben.

®te SobnauSjabiung ftnbet jeben ©amStag wäbrcnb
ber SCrbeitSjeit fiatt. ®ie Sobnwocbe enbet am greifag»
Sibettb. ®ie Arbeiter finb oerpjïicfjtet, ihre Rapporte
rechtzeitig eirtjufenben, Sei Sifforbarbeiten soirb am
ßabltag minbeftenS ber ©tunbeniobn auSbejabit.

III. Künbigung. Sei SirbeitSoerbäitniffen, bie
not!) fein gabr bauern, ftnbet feine gegenfeitige Kihtbi»
gung fiatt; ber SiuSiriit, mie bie ©ntïaffung, fann aber

nur am ©chiuffe eines SirbeitSiageS unb nach Seenöv
gung eines übernommenen SiHorbeS erfolgen. SBirb bie
Sirbeit etneS SifforbarbeiterS oon ber Sauteitung bean»

fianbet, fo fann ber Arbeiter auch währenb beS Siöor»
beS am ©chiuffe eines SirbeitStageS entiaffen tperbe«.

Sei überjäbrigen StrbeitSoerbättniffen ifi eine gegen»
fettige Küttbigung oon 14 Sagen oorpnebmen.

IV. Si fige m eines. ®er Arbeitgeber hat betn Sir»
beiter bie nötigen, niäjt p beffen eigener SBerfjeugSüfte
gebörenben SBerfjettge ju fietten.

®ie Sirbettgeber oerpfücf)ten fic|, Arbeiten an 8 toi»

febenmeifier (llnterafforbanten) nur unter ber Sebingung
ju übertragen, bah biefe bie Sob«» unb SlrbeüSbebin»

gütigen blefer Serelttbarung innehalten. SitiberfeitS ifi
eS ben Arbeitern unterfagt, währenb ber ®auer biefet
Seretnbarung bei irgenb einem SJieifier (Konfurrenten)
ju ttiebrigeren Sol)n= ober SUforbfätjen ju arbeiten.

Sei anerfannten Unfällen toirb ber Sohn obne Ab >

jug wöchentlich auSbejahit.
Siegen .gugebörigfetl: pm tßiaiteniegeroerbanb unb

wegen Seteillgung an ber letjten Sobnbewegung bürfen
feine SHaftregeiungen oorgenotttmen werben.'

SiS juin 19. gutti in Singriff genommene Irbeiten
fmb in Sejug auf bie Sifforblöijne oon ber oorftebenben
Serelnbarung ausgenommen.

ûeriêieden«,
Sêïnif«h4«îtiostalet Sîutrâ fßt Ifwfthenhßaöarkit.

©eit Qabrett bat ber ©chweijerifäje Serein für Knaben»
banbarbeit mit Unterfiüijung oon Sttnb unb Kantonen
jeweüen wäbrenb ber. ©omsiterferien einen SiïbungSïurS

für Sebrer burehgefübrt ©eil 1914 aber ifi ber SuttbeS'

beitrag für bie Surfe ausgeblieben, unb biefe muhten

unterbleiben. ®aS fietig waätfenbe SebürfntS nach beffWj*
manueüer SiuSbiibung ber Cebrer, bie fowobi ben ga®;
aiS ben ailgemeinen Unterricht förbern fann, bat bet

uns febott oor bem Kriege ben Sunfth nach fantonaien

StlbungSfurfen für f)anbarbeit auffontmen laffen. Steu

Sebrer ju ©tabt unb Sanb finb bafür ju baben.
mebr fab«« auch öie Se|örben ein, bah in biefer ©a<b^

etwas qefebeb®" mflffe. ®urcb baS febr anerfenttett^
werte ©ntgegenïommen ber fiSbtifcijen ©chuibireftion
Sern ermutigt, bat fi<h bie ®ireftion beS Unterri^tS'
wefenS eoifchioffen, biefett ©otttmer in Sern einen Sit'
bungSfurê für ^obeibanfarbeiien abbaiten J«

iaffen, ®ie allgemeine ®urcbfübrung ift ber öetntfrfje«

Sereinigung für ©^uireform unb ^anbarbeit übertragen

worben; bie UnterrichtSbirefiiort wirb bie Dberaufftcb'
führen. SBer ben Kurs mit ©rfoig eriebigt, erhält et"

®ipiom.
®ie Sirbett wirb SJiontag ben 10. guti beginnen uttb

oier SBoihen bauern. @S Üegen fchon pbireiche Sinntel'

bungen oor. SJian hofft auf ftarfc Seteiliguttg aueft oont

Sanbe. Um biefe p erleichtern, wirb bie tägliche Unter'
richtSjelt fo angefebt werben, bah SiuSwärtige bie SJlorgen'
unb Sibenbjüge besiuipti fönnen, fofern fie eS nicht oor»

jtehen, ftch wäbrettb beS KurfeS tn Sern nieberjulaffett.

Inmeibungen fönnen an ben Sräftbenten ber ob'

genannten Sereinigung, £>erat ©efttnbariebrerg.Sßerrett»
SUtenbergraln 18, gerichtet werben. Sott i|m ifi auch

jebe weitere SiuSfunft erbäitiieh.

®ag ©ewerhent^fcttîn in Safe! fcbrelbt jur |

i a n g u n g oon (Entwürfen für e i n f a d) e unb
ippif^e SRöbei unter ben SaSler gathieuien foi'
genben Sßettbewerb auS:

@S werben »erlangt im SJiafifiab 1 : 10 bie Entwürfe
für einen ©tubi, eine Sanf, eine Snttje, einen ®ifrf)
(eefig ober nmb; j. S. SirbeitStifch), eine Heine Krebenj
ober Inrtchie, einen ©ptegei.

Söte Seilnebnter am SBettbewerb foïlen Entwürfe ju
fätntüchen erwähnten ©egenfiänben eintiefern. @S wirb
entfeheibenber SBert auf eine tppifebe unb cbarafterooHe
©efiaitung geiegt; nacb 'S«lieben fönnen foigenbe ®ecb'
nüen jur Sinmenbimg fommen; Seijen, glatter Sinfirtch-
Setnaien (^anbmaiexei, ©dbablonettmaierei), ©chnitjerei,
®recbSierei, (Sinlegearbeit. ®ie SerfaufSfoften beS gt'
famten SJÎobitiarS, mit 6 ©tftblen, foüen 1000 gr. nicht
überftelgen. — ®ie gntwürfe finb bis jum 20. Quii
mit SJtotto im ©ewerbentufeutn abjugeben. ®er Slame
beS Urhebers ift in einem oerfchioffenen Kuocrt, baS

ebenfalls mit bem SHotto ju oerfeben ift, betjufügett.

ücBmspss«imi©rt© ramîi aisgjeffiir'eiiiitea SsüamtW
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Fr. 3.50; vorbehalten bleiben größere glatte, sowie kom

plizierte Arbeiten; für erstere kann der Akkordsatz, bis
auf Fr. 3.— ermäßigt; für letztere soll er über Fr. 3.50
erhöht werden.

d) für Bodenbeläge, Durchschnittsarbeit, per m°
Vier- und Sechsecke bis 15 ew Fr. 1.5l)

„ über 15—20 om „ 1.40

„ größere Dimensionen „ 1.20
Bei größerer, ganz glatter Arbeit können die obigen

Ansätze um höchstens 20 Cts. per ir^ exàdngt, bei
komplizierten Arbeiten sollen die Ansätze entsprechend
erhöht werden.

Für achteckige Platten ist ein Zuschlag von je 10 Cts.
per zu berechnen.

Zu Überstunden, Nacht- und Sonntagsarbeit kann
der Arbeiter nicht verpflichtet werden; die Zulage für
Überstunden beträgt 25°/o, für Nacht- und Sonntags
arbeit 50°/». Als Nachtarbeit gilt die Arbeit in der
Zeit von 9 Uhr abends bis 5 Uhr morgens.

Bei Arbeiten außerhalb des hiesigen Kantons, bei
denen der Arbeiter das Mittagessen nicht an seinem ge-
wöhnlichen Kostorte einnehmen kann, wird eine Tages-
zulage von Fr. 1.—, sowie der Ersatz der Fahrtaus-
lagen geleistet. Muß der Arbeiter auswärts übernachten,
so beträgt die Tageszulage, Sonn- und Feiertage aus-
genommen. Fr. 2.50. Außerdem sind die Kosten für
einmalige Hin- und Rückfahrt zu vergüten. An Orten,
wo der Lebensunterhalt besonders teuer ist, ist die tag-
liche Zulage entsprechend zu erhöhen.

Die Lohnauszahlung findet jeden Samstag während
der Arbeitszeit statt. Die Lohnwoche endet am Freitag-
Abend. Die Arbeiter sind verpflichtet, ihre Rapporte
rechtzeitig einzusenden. Bei Akkordarbeiten wird am
Zahltag mindestens der Gtundenlohn ausbezahlt.

III. Kündigung. Bei Arbeiisverhältnifsen, die
noch kein Jahr dauern, findet keine gegenseitige Kündi-
gnng statt; der Austritt, wie die Entlassung, kann aber

nur am Schlüsse eines Arbeitstages und nach Beendn
gung eines übernommenen Akkordes erfolgen. Wird die
Arbeit eines Akkordarbeiters von der Bauleitung bean-
standet, so kann der Arbeiter auch während des Akkor-
des am Schlüsse eines Arbeitstages entlassen werden.

Bei überjährigen Arbeitsoerhältnissen ist eine gegen-
fettige Kündigung von 14 Tagen vorzunehmen.

IV. Allgemeines. Der Arbeitgeber hat dem Ar-
beiter die nötigen, nicht zu dessen eigener Werkzeugskiste
gehörenden Werkzeuge zu stellen.

Die Arbeitgeber verpflichten sich, Arbeiten an Zwi-
schenmeifter (Unterakkordanten) nur unter der Bedingung
zu übertragen, daß diese die Lohn- und Arbeitsbedin-
gungen dieser Vereinbarung innehalten. Anderseits ist
es den Arbeitern untersagt, während der Dauer dieser
Vereinbarung bei irgend einem Meister (Konkurrenten)
zu niedrigeren Lohn- oder Akkordsätzen zu arbeiten.

Bei anerkannten Unfällen wird der Lohn ohne Ab-
zug wöchentlich ausbezahlt.

Wegen Zugehörigkeit zum Plattenlegerverband und
wegen Beteiligung an der letzten Lohnbewegung dürfen
keine Maßregelungen vorgenommen werden.'

Bis zum 19. Juni in Angriff genommene Arbeiten
sind in Bezug auf die Akkordlöhne von der vorstehenden
Vereinbarung ausgenommen.

Bemìsch-kmionàr Kurs für àànhaààit.
Seit Jahren hat der Schweizerische Verein für Knaben-
Handarbeit mit Unterstützung von Bund und Kantonen
jeweilen während der Sommerferien einen Bildungskurs

für Lehrer durchgeführt. Seit 1914 aber ist der Bundes-

beitrag für die Kurse ausgeblieben, und diese mußten

unterbleiben. Das stetig wachsende Bedürfnis nach besserer

manueller Ausbildung der Lehrer, die sowohl den Fcê
als den allgemeinen Unterricht fördern kann, hat bei

uns schon vor dem Kriege den Wunsch nach kantonalen

Bildungskursm für Handarbeit aufkommen lassen. Viele

Lehrer zu Siadt und Land sind dafür zu haben. Immer
mehr sahe» auch die Behörden ein, daß w dieser Sache

etwas geschehen müsse. Durch das sehr anerkennend-

werte Entgegenkommen der städtischen Schuldirektion in

Bern ermutigt, hat sich die Direktion des Unterrichts'
Wesens entschlossen, diesen Sommer in Bern einen Bil-
dungskurs für Hobelbankarbeiten abhalten zu

lassen. Die allgemeine Durchführung ist der bernischen

Vereinigung für Schulreform und Handarbeit übertragen

worden; die Unterrichtsdirektion wird die Oberaufsicht

führen. Wer den Kurs mit Erfolg erledigt, erhält ein

Diplom.
Die Arbeit wird Montag den 10. Juli beginnen und

vier Wochen dauern. Es liegen schon zahlreiche Anmel-

düngen vor. Man hofft auf starke Beteiligung aucli vom
Lande. Um diese zu erleichtern, wird die tägliche Unter-

richtszeit so angesetzt werden, daß Auswärtige die Morgen-
und Abendzüge bsnützen können, sofern sie es nicht vor-
ziehen, sich während des Kurses in Bern niederzulassen.

Anmeldungen können an den Präsidenten der ob-

genannten Vereinigung, Herrn SàndarlehrerJ.Werr en,
Ältenbergrain 18. gerichtet werden. Von ihm ist auch

jede weitere Auskunft erhältlich.

Bas GêweàmNsmm in Basel schreibt zur Er- ^

langung von Entwürfen für einfache und
typische Möbel unter den Basler Fachleuten fol-
genden Wettbewerb aus:

Es werden verlangt im Maßstab 1 : 10 die Entwürfe
für einen Stuhl, eine Bank, eine Truhe, einen Tisch

(eckig oder rund; z. B. Arbeitstisch), eine kleine Kredenz
oder Anrichte, einen Spiegel.

Die Teilnehmer am Wettbewerb sollen Entwürfe zu

sämtlichen erwähnten Gegenständen einliefern. Es wird
entscheidender Wert auf eine typische und charaktervolle
Gestaltung gelegt; nacb Belieben können folgende Tech-
niken zur Anwendung kommen : Beizen, glatter Anstrich.
Bemalen (Handmalerei, Schablonenmalerei). Schnitzerei,
Drechslerei, Einlegearbeit. Die Berkaufskosten des ge-
samten Mobiliars, mit K Stühlen, sollen 1000 Fr. nicht
übersteigen. — Die Entwürfe sind bis zum 20. Juli
mit Motto im Gewerbemuseum abzugeben. Der Name
des Urhebers ist in einem verschlossenen Kuvert, das
ebenfalls mit dem Motto zu versehen ist, beizufügen.

llkàà â.-K. W
WAMà AMÄ WN-àà

WtzZmlck ÄM- Ws AMZNà W M « Uê
Ràààà à,Wàê«Â»à»

îî»sà s 8ak«à Wà »»I» ô

I


	Vereinbarung über die Arbeitsbedingungen der Plattenleger

